
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift

Hiermit ermächtige/n ich/wir den Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg widerruflich die von mir/ 
uns zu entrichtenden Zahlungen wegen Benutzung der Sing- und Musikschule Würzburg*) bei Fälligkeit zu 
Lasten folgender Bankverbindung einzuziehen:

Institut:  _____________________________________________________________________
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

BLZ:     _____________________________  Konto: ___________________________________

Wenn das genannte Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kre-
ditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorge-
nommen.

Durch Nichteinlösung oder unbegründeten Widerspruch entstehende Kosten gehen zu Lasten der/des 
Kontoinhaber/s (s. Wichtige Hinweise: Rücklastschriftgebühren!).

Name, Vorname___________________________________________________________________

Anschrift________________________________________________________________________

Ort, Datum _________________________________  Unterschrift/en _______________________

*) Unterrichtsgebühren, Kursgebühren (Musikgarten), Nutzungsgebühren (Instrumentenmiete) und Nebenforderungen

     (Bitte hier abtrennen und zu Ihren Unterlagen nehmen!)

Wichtige Hinweise!                     

Abbuchungs-
zeitraum

Gemäß § 3 Ziffer 1 Gebührensatzung ist die Jahresgebühr in 1/10-Beträgen*) abzubuchen. Der 
Abbuchungszeitraum erstreckt sich von Oktober bis Juli eines Schuljahres (= 10 Monate). Da re-
gelmäßig erst ab November abgebucht werden kann, bezieht sich die Abbuchungsbetrag immer auf 
den Vormonat – wir buchen also immer rückwirkend ab! Mit der Folge, dass die letzte Abbu-
chung im August erfolgt.
*)  Ausnahme Musikgarten: Kursgebühr/5 (= z. Zt. 19,80 €)

Späterer Beginn Geht Ihre Abbuchungserlaubnis erst nach dem ersten Abbuchungslauf ein, werden beim ersten 
Abbuchungslauf mehr als 1/10 der Jahresgebühr abgebucht, damit die Abbuchungsrhythmik beibe-
halten werden kann. Bei einem Unterrichtsbeginn im laufenden Schuljahr gilt: Die anteilige Unter-
richtsgebühr wird so aufgeteilt, dass in jedem Fall mit der letzten Abbuchung das Unterrichtsge-
bührenkonto ausgeglichen sein wird. 

Sicherheit Aufgrund automatisch generierter Fälligkeiten und Berechnung der einzelnen Beträge, würde 
manuelles Erstellen von Fälligkeiten den Vorteil der Fehlerfreiheit, Schnelligkeit und Einfachheit 
gefährden. Die Automatisierung bietet auch Gewähr dafür, dass nicht mehr abgebucht werden kann 
als zum „Soll gestellt“, also nicht mehr, als im Gebührenbescheid (od. Änderungsbescheid) 
festgesetzt ist.

Rücklastschrift-
gebühren

Für jede nicht eingelöste bzw. zurück gereichte Lastschrift hat der Kontoinhaber die dem Zweck-
verband Sing- und Musikschule in Rechnung gestellten Kosten in dem Maße zu ersetzen, wie er 
sie verursacht hat.

(Zur Zeit berechnet die Sparkasse Mainfranken Würzburg für Kunden, die ihr Konto bei einem  
anderen Kreditinstitut führen, für jeden nicht ausgeführten Lastschriftauftrag 6,00 € Rücklast-
schriftgebühren.)

Erlöschen der 
Abbuchungser-
laubnis

Wird eine Abbuchung – aus welchen Gründen auch immer – nicht ausgeführt und ersetzen Sie 
nicht selbständig und unverzüglich den nicht abgebuchten Betrag nebst Rücklastschriftgebühren, 
gelten für Sie die Zahlungsmodalitäten für Selbstzahler (½ Jahresgebühr zum 01.12. und 01.03.).
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